
 

 
 
 
 
 

Warnstreikaufruf! 
Wir machen Druck! 

 
Auch bei den Tarifverhandlungen am 24./25. Februar mit den Ländern  
haben die Arbeitgeber kein Angebot vorgelegt! Sie wollen erst ein Ange-
bot vorlegen, wenn wir von unseren Forderungen abrücken. Damit  
wollen die Arbeitgeber die Verhandlungen unnötig in die Länge ziehen. 
Dies müssen wir verhindern!  
Die Länderbeschäftigten dürfen in Zeiten des Aufschwungs keinesfalls 
von der allgemeinen Lohn- und Gehaltsentwicklung abgekoppelt wer-
den.  
Jetzt müssen alle Tarifbeschäftigten der Länder und die Auszubildenden 
und PraktikantInnen den Arbeitgebern deutlich zeigen, was wir von dem 
Verhalten der Arbeitgeber halten und Druck machen! 

 
Wir fordern: 

- 50 Euro Sockelanhebung plus drei Prozent  

auch für Auszubildende und Praktikant/innen 

- Übernahme der Auszubildenden 

- eine Laufzeit von 14 Monaten 

- Einbeziehung der WHK`s in den Tarifvertrag der Länder 

- einen verantwortungsvollen Umgang mit Befristungen für Wissen-

schaftler/innen 
 

Wir rufen alle Tarifbeschäftigten, Auszubildende  

und Praktikant/innen der Martin-Luther-Universität 

Halle-Wittenberg  

am 

       03. März 2011 
            ab 7.00 Uhr 

                 zum Warnstreik auf. 
 

   Treffpunkt: Universitätsplatz Halle 



 

 

Warnstreiks sind zulässig! 
 

1. „Gewerkschaftliche Warnstreiks sind nach Ablauf 

der Friedenspflicht auch während noch laufender 
Tarifverhandlungen zulässig“ (BAG v. 12.09.1984). 
„Die Tarifvertragsparteien bestimmen selbst, wann 
die Verhandlungen ausgeschöpft sind“ (BAG v. 
21.06.1988). 
 

2. Der Streik ist ein Grundrecht zur Durchsetzung 
unserer Forderungen (Art. 9 Abs. 3 des Grundge-

setzes). 

 
3. Die Teilnahme an einem rechtmäßigen Streik stellt 

keine Verletzung des Arbeitsvertrages dar. 
Maßregelungen durch den Arbeitgeber wegen der 
Teilnahme an einem Streik sind verboten. Der be-
streikte Arbeitgeber darf deshalb dem/der 

streikenden Arbeitnehmer/in nicht kündigen. 
Nach Ende des Streiks besteht ein Anspruch auf 
Weiterbeschäftigung. Während des Streiks ruht 
das Arbeitsverhältnis. Der/die Arbeitnehmer/in 

braucht keine Arbeitsleistung zu erbringen. Ein 
Anspruch auf Arbeitsentgelt besteht für die Dauer 
des Streiks nicht. 

 

4. In Arbeitskämpfen darf die Geschäftsleitung nicht 
so genannte „Notdienstarbeiten“ einseitig organi-
sieren und einzelne Arbeitnehmer undArbeitneh-
merinnen hierauf verpflichten (BAG v. 30. 

03.1982 – 1 AZR 265/80. Die Regelung der Moda-
litäten eines arbeitskampfbedingten Notdienstes 
ist – zumindest zunächst – gemeinsame Aufgabe 
des Arbeitgebers und der streikführenden Ge-
werkschaft (BAG v. 31.01.1995 – 1 AZR 142/94). 
Entsprechend vorformulierte Unterwerfungserklä-

rungen sind nichtig. Die Ablehnung direkter 
Streikarbeit ist keine unberechtigte Arbeits-
verweigerung (BAG v. 25.07.1957). Notdienst-

arbeiten dürfen im Übrigen nur zur Erhaltung der 
Substanz des Eigentums, nicht jedoch zur Auf-
rechterhaltung des Geschäftsbetriebes verlangt 
werden (BAG v. 30.03.1982 –1 AZR 265/80).  

 

5. Überstundenanordnungen aus Anlass der Teil-
nahme am Streik sind rechtswidrig und unwirk-

sam.. Eine Verpflichtung zur Nacharbeit der durch 
den Streik ausgefallenen Arbeitsstunden besteht 
nicht. 

 
 


